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Vereinbarung
über die Durchführung eines Praktikums / einer Form des Praxislernens

zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Schule am Berlinickeplatz

und 

	dem Betrieb / der Einrichtung:
	

	Anschrift:
	

	Telefon/Email:
	

	Ansprechpartner:
	

	Arbeitszeiten
	

	Tätigkeiten
	



wird vereinbart: 

dass in der Zeit vom 06.11.2023 bis 17.11.2023 beim oben genannten Betrieb ein Praktikum stattfindet.
An dem Praktikum nimmt folgende Schülerin bzw. Schüler der o. g. Schule teil;
	Name, Vorname: 
	

	Klasse / WAT-Lehrerin:
	  10                                                / 



1. Die Aufenthaltszeit im Betrieb / in der Einrichtung beträgt ausschließlich der Pausen arbeitstäglich 6 Stunden. 
2. Das Praktikum / Praxislernen ist eine Veranstaltung der Schule. Für seine Durchführung sind die Ausführungsvorschriften über Duales Lernen an Integrierten Sekundarschulen und praxisbezogene Angebote an Gymnasien (AV Duales Lernen) vom 11. Januar 2012 in der jeweils geltenden Fassung maßgeblich. Die dort genannten Rechte und Pflichten der Schule und des außerschulischen Lernortes sind Bestandteile dieser Vereinbarung. 
3. Mit der schulischen Betreuung gemäß Nummer 13 Abs. 2 der AV Duales Lernen sind hauptsächlich die WAT-Lehrkräfte betraut. 
4. Mit der Anleitung während des Praktikums /Praxislernens gemäß Nummer 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b der AV Duales Lernen sind die in der Anlage genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des außerschulischen Lernortes betraut. Sie üben im Betrieb / in der Einrichtung die Aufsicht über die ihnen zugewiesenen Schülerinnen und Schüler aus. Die dauerhafte Übertragung der Aufsichtsführung auf eine andere Person bedarf der Änderung dieser Vereinbarung. 
5. Der Betrieb / Die Einrichtung versichert, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, insbesondere der Schutzbestimmungen für Jugendliche und der Unfallverhütungsvorschriften, sowie zur Wahrung der anderen Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler getroffen zu haben. 
6. Dieser Vereinbarung sind als Anlage die Verpflichtungserklärungen der unter den Ziffern 5 und 6 genannten Lehrkräfte und Betriebsangehörigen beigefügt. Der Betrieb / Die Einrichtung hat vor Abschluss der Vereinbarung das Merkblatt über die Durchführung eines Praktikums / einer Form des Praxislernens (Herausgeber: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Stand: Januar 2012) erhalten. 

Berlin, den 
												
BSO-Team (beauftragt durch die SL) 		Leiter/in des Betriebes / der Einrichtung
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